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VORWORT

Der Schienengüterverkehr könnte eine Renaissance 

erleben. Treiber sind 

 die EU-Erweiterung und die Globalisierung, die

 sehr bahnfreundliche Güterströme entstehen

 lassen  

 Angebotsvielfalt für die Verlader durch Fortschritte  

 im Wettbewerb auf der Schiene 

 die Explosion der Energiepreise, die die Güterbahn  

 aber erheblich weniger treffen als den Lkw. 

Aber das Ende der Renaissance ist absehbar: Engpässe 

im Netz – genau dort, wo der Güterverkehr drastisch 

steigt.

Deutschland hat noch nicht zu einer Investitionsstra-

tegie gefunden, die seiner polyzentrischen Siedlungs-

struktur entspricht. Die Investitionen ins deutsche 

Schienennetz sind noch immer auf die Erweiterung 

des Flickenteppichs von Hochgeschwindigkeitsstre-

cken ausgerichtet. Was im französischen Strahlennetz 

(„Paris-Provinz“) sinnvoll ist – taugt im dicht vermasch-

ten deutschen Netz nicht. 

Überall im Lande gibt es Baustellen, die primär pro ICE 

ausgerichtet sind. Sie sind so teuer, dass bei gegebenem 

Investitionsbudget von 1 – 1,5 Milliarden Euro pro Jahr 

oft erst in mehreren Jahrzehnten die ersten Züge fah-

ren werden. Allein die Zinsen, die während der Bauzeit 

anfallen, würden dann die Herstellungskosten über-

schreiten. Eine unverantwortliche Verschwendung! 

Was ist zu tun? Die Investitionen in die Schiene

erhöhen? Vorbei sind die Zeiten, in denen es darstell-

bar wäre, die teuren Fehlinvestitionen fortzuführen 

und mit weiteren Milliarden die Folgen der Fehlinves-

titionen zu lindern. 

Netzwerk Privatbahnen hat diese Studie veranlasst, 

um bewusst zu machen, vor welchem Scherbenhau-

fen verfehlter Investitionen wir stehen. Nur aus dieser 

Einsicht heraus kann der Impetus entstehen, die In-

vestitionsstrategie zu verändern. Das verheißt höchs-

ten Verdruss für Bund, Länder und Deutsche Bahn, 

denn es gilt, sich von den teuersten Projekten zu ver-

abschieden, die in der jeweilig betroffenen Region

bereits als sicherer Besitzstand betrachtet werden, sei 

es, weil sie im Bundesverkehrshaushalt „fest disponiert“ 

oder schon begonnen sind. Wir haben keine Wahl. Ein 

„Weiter so“ führt in noch chaotischere Verhältnisse. 

Bereits 1995 wollte die Deutschen Bahn unter dem 

Label „Netz 21“ eine radikale Umkehr. Zwei Wochen 

hielt der Sieg der Protagonisten. Dann gewannen wie-

der die Gegenkräfte aus der Politik und der Deutschen 

Bahn selbst die Oberhand. Nun sind wir dreizehn Jahre 

weiter, doch im Güterverkehr kein bisschen weiter.
 

Arthur-Iren Martini

Geschäftsführer

Netzwerk Privatbahnen e. V.
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Kapitel 1 und 2: 

 Die DB ist kein Logistikkonzern, sondern weit überwiegend ein Eisenbahnkonzern

 Innerhalb des Eisenbahnkonzerns weist das Schienennetz die gleiche Bedeutung auf wie das

 Fahren von Zügen – gemessen an der Wertschöpfung. In Zukunft wird die Bedeutung des Netzes   

 sogar überwiegen.

 Eisenbahnreform muss deshalb am Netz ansetzen, dem Kern der Eisenbahn.

Kapitel 3:

 Voraussetzung für den Erfolg des Netzes sind effiziente Investitionen, effiziente Bewirtschaftung

 und effiziente Vermarktung. 

 Vorliegendes Gutachten handelt von effizienten Investitionen in das Schienennetz. Aber es gibt   

 einen inneren Zusammenhang zur Vermarktung („Trassenbörse“): Von einem Trassenmarkt kommen  

 die richtigen Signale, wann, wo, was wie modernisiert und ausgebaut werden sollte.

Kapitel 4:

 Das Bundesnetz weist ein Paradoxon auf: chronische Unterauslastung trotz vieler Engpässe. 

 An der höheren Nutzung des Netzes kann es nicht liegen. In den letzten neun Jahren sind die 

 Trassenkilometer (Zugkilometer) nur mit einer Jahresrate von 1 % gestiegen. 

Kapitel 5:

 Nicht nur die DB, sondern auch die Akteure Bund und Länder sind „hochgeschwindigkeitsbesoffen“.

 Bis auf Ausnahmen (z. B. Berlin-Wolfsburg) sind alle Hochgeschwindigkeits (HGV)-Projekte peinliche  

 Flops, das Nutzen-Kosten-Verhältnis ist zwischen schlecht und „jenseits von gut und böse“ anzu-

 siedeln. Es fehlt die Lernkurve zu mehr Effizienz (Lernen aus den Vorgängerprojekten). 

 Gemessen an den künftigen Anforderungen (Demografie, Explosion der europaweiten Güterver-  

 kehrsströme, Preissensibilität der meisten Fahrgäste) wird die Fortsetzung der HGV-Fixierung 

 zunehmend irrer.

Kapitel 6: 

 Völlig widersinnig wird die HGV-Fixierung bzw. die damit erzwungene Nachrangigkeit des Güter-  

 verkehrs angesichts der Energieverknappung mit drastischer Verteuerung (trifft auch die Energien   

 zur Verstromung, nicht nur das Mineralöl). Dies erfordert eine völlige Umkehrung bisheriger Ziele:

 große Stetigkeit bei mäßiger Geschwindigkeit. Für die Steigerung der Reise-/Transportgeschwin-  

 digkeit (Quelle-Ziel) gibt es kostengünstigere Maßnahmen.

KERNAUSSAGEN
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Kapitel 7:

 1995 hat es unter dem Label Netz 21 einen Ausbruchsversuch der DB aus der HGV-Fixierung

 gegeben. Er scheiterte. Auch die DB war gespalten. Theo Waigel als Finanzminister, CSU-Vorsitzender  

 und Abgeordneter von Neu-Ulm (an der “Heimerl-Trasse“ Stuttgart-Ulm, die damals gecancelt 

 werden sollte) hatte alle Macht über die Deutsche Bahn und größtes Interesse an lokalen, repräsen-  

 tativen Schienenprojekten für Bayern.

Kapitel 8: 

 Schon 1995 war zu erkennen, in welches Elend die HGV-Fixierung führen würde. Nur das Label 

 „Netz 21“ lebte weiter. Sonst änderte sich so gut wie nichts.

 Achtung: Dies hat dem Gutachten den Namen verliehen: 

 „Verbale Aufgeschlossenheit bei überwiegender Verhaltensstarre“

 Durch das konsequente „Weiter so“ steht das Bundesschienennetz vor einem Scherbenhaufen 

 angefangener Investitionen. Die Hinterfragung der Investitionen bringt nur noch Lächerliches 

 hervor – ausgeführt an Beispielen in Kap. 8: „getrennte Tunnelröhren“ bis „Nutzen-Kosten-Verhältnis“. 

Kapitel 9:

 Jeder neue Aufbruch wie 1995 verspricht höchsten Verdruss angesichts der Komplexität und der   

 Gemengelage der Interessen von Bund, Ländern und Deutscher Bahn.

 Es besteht die Gefahr des Verharrens im Chaos, aber das Chaos wird immer größer. 

 Die Initiative zu einem neuen Aufbruch kann nur vom Bund ausgehen (Eigner und Verpflichteter   

 gemäß GG, Ordnungsgeber, Subventionsgeber).

Kapitel 10: 

 Um sich das Chaos einzugestehen und um von eingebrannten Überzeugungen loszukommen, die   

 in dieses Chaos geführt haben, muss kurzfristig ein Bild entworfen werden, wie denn in den beiden

 nächsten Jahrzehnten das Netz entwickelt werden müsste, wenn mit dem Geld ausgekommen

 werden soll, dass der Bund bereitzustellen vermag. Erst aus der Gegenüberstellung wird (vielleicht)

 der Impetus wachsen, große Projekte zu canceln. Empfohlen wird ein Ideenwettbewerb darüber.

 Bis dahin bedarf es einer Entscheidung, welche Investitionen fortgeführt werden (ggf. verstärkt) und

 welche sofort gestoppt werden (Moratorium).

Kapitel  11: 

 Netz 21 und Bahnreform haben einen inneren Zusammenhang. Die Bahnreform ist in einer Weise 

 zu vollenden, dass die Verantwortung für das Netz eindeutig erkennbar wird und sich nicht wie

 bisher im Bermudadreieck der Verantwortungslosigkeit von Bund, Ländern und Deutscher 

 Bahn verliert. 
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Netz 21: 

Verbale Aufgeschlossenheit bei 

überwiegender Verhaltensstarre1  

1. Der Kern der Eisenbahn 

Günther Saßmannshausen war Vorsitzender der Regierungskommission Bahn, die von 1989 bis 1991 die 

Grundzüge der Bahnreformen entwarf. Er nannte das Schienennetz den „Kern der Eisenbahn“. Was veran-

lasste den ersten Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG und heutigen Ehrenvorsitzenden zu 

dieser Formulierung, zu der niemand vor ihm – auch nicht näherungsweise – gegriffen hatte?

Die Wertschöpfung des Systems Bahn lässt sich wie folgt unterteilen:

 in die Bereitstellung des Schienennetzes2, das heißt es zu bauen, zu betreiben3, instand 

 zu halten und zu modernisieren – Wertschöpfung „Netz“

 in den Transport von Personen und Gütern in Zügen auf dem Netz – Wertschöpfung „Transport“.

In Deutschland sind die Wertschöpfungen von Netz und Transport etwa gleich groß4, so ein Gutachten 

der Deutschen Bundes- und Reichsbahn von 19935. Daran hat sich bis heute wenig geändert (siehe Ka-

pitel 2). Eher steigt die Wertschöpfung „Netz“ im Vergleich zur Wertschöpfung „Transport“ noch an. Soll 

das Netz künftigen Erfordernissen entsprechen, sind damit Eingriffe in die Landschaft oder in bestehen-

de Bausubstanz verbunden. Umweltauflagen können insbesondere bei Neubau die Baukosten einzelner 

Streckenabschnitte6 um ein Vielfaches erhöhen. Immer stärker wachsen auch die Planungs-, Planfeststel-

lungs- und Verwaltungskosten. Vom ersten Konzept bis zum Baubeginn können inzwischen Jahrzehnte 

vergehen, ebenso vom Baubeginn bis zur Inbetriebnahme, sodass die Zinsen für die noch nicht nutzbare 

Investitionen („Bauzinsen“) auf abenteuerliche Größen ansteigen. 

1 „Verbale Aufgeschlossenheit bei überwiegender Verhaltensstarre“ wurde vom Soziologen Ulrich Beck geprägt. Er bezog sich auf die Einstellung   

 von Männern zur Frauenemanzipation.

2 Inklusive Elektrifizierung, Personen- und Güterbahnhöfe, Rangieranlagen, Abstellanlagen etc.

3 Insbesondere die Erstellung von Fahrplänen sowie der Betrieb der Stellwerke zur Steuerung und Sicherung.

4 Wertschöpfung der Deutschen Bahn und ihrer Lieferanten. Es gibt auch Wertschöpfungsanteile, deren Zuordnung zu Netz oder Transport strittig  

 ist, z. B. Fahrplaninformation, Betankungsanlagen für Dieselloks, Waschanlagen oder die Vorhaltung von Abschleppdiensten für liegen

 gebliebene Fahrzeuge.
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5 Ilgmann, G.: Anteil der Fahrwegkosten im Straßen- und Schienenverkehr, im Auftrage der Deutschen Bundesbahn und der  

 Deutschen Reichsbahn, veröffentlicht in Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, Heft 4/1993.

6  „Infrastrukturausbau in Deutschland im Griff der Überregulierung“, Niederschrift eines Symposions in Berlin am 1. 12. 2005 im Haus der Deutschen  

 Wirtschaft, veranstaltet u. a. vom Bund der Deutschen Industrie (BDI). 

7 Winterdienste, Verkehrssteuerung durch Lichtzeichenanlagen bis hin zur Aufsicht durch die Polizei. 

8 Dabei ist unterstellt, dass die Führung eines Pkws nicht mit einem Ansatz von Fahrerlohn bewertet wird. Manche Menschen mögen gern

 gefahren werden, um zu arbeiten, zu lesen oder sich in Muße zu ergehen, andere genießen hingegen das Steuern eines Pkw oder scheuen

 die Begleiterscheinungen des öffentlichen Verkehrs wie Fußmärsche zu und von Haltestellen (gegebenenfalls bei ungünstiger Witterung

 oder mit Gepäck), sich nach Fahrplänen richten zu müssen oder ungünstige Umsteigemodalitäten. 

9 Ilgmann, G.: Anteil der Fahrwegkosten, a.a.O., Kapitel 8.

Was nützt eine höchst professionelle Organisation von Wettbewerb auf der Schiene – mit allen Vorzü-

gen von Innovations- und Kostensenkungswettlauf, wenn sie sich nur auf eine Hälfte der Wertschöp-

fung („Transport“) erstreckt, aber die andere Hälfte der Wertschöpfung („Netz“) ineffizient bleibt?

Die Bahn könnte dann nicht ihre systemspezifischen Vorteile im Transportwettbewerb ausspielen. 

Die Forderung, mehr Steuermittel in die Schiene zu stecken, findet zwar den Beifall all derer, die die Bahn 

lieben, eine Aussicht auf dauerhaften Erfolg hat solches Gejammer aber nicht. Aussichtsreicher wäre es, 

zunächst einmal mit teurer Infrastruktur effizienter umzugehen und sich damit unabhängiger von der 

Kassenlage des Bundes zu machen. 

In erster Näherung konkurriert der Bahnverkehr mit dem Pkw- und Lkw-Verkehr auf dem Fern-

straßennetz (Bundesstraßen und -autobahnen). Der Anteil der Wertschöpfung für die Bereithaltung des

deutschen Fernstraßennetzes, also es zu bauen, zu betreiben7, instand zu halten und zu modernisieren, 

beträgt nur rund 10 %, der Anteil des „Transports“ hingegen rund 90 %8. Das ist insbesondere auch auf 

die bessere Auslastung der Bundesfernstraßen zurückzuführen. Damit haben „sowohl im .... Status Quo 

als auch in der langfristigen Entwicklung .... die Fahrwegkosten der Bahn eine ausschlaggebende, die 

des Straßenverkehrs nur marginale Bedeutung. Der entscheidende Impuls zu einer visionären Bahn geht 

[deshalb] vom Fahrweg aus.“9 Oder kürzer: Das Netz ist der Kern der Eisenbahn.
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2. Deutsche Bahn: Logistik- oder Eisenbahnkonzern?

Die Deutsche Bahn stellt sich gern als weltweit führender Logistikkonzern dar. Bereits 46 % des Umsatzes 

werde in der Logistiksparte erbracht. Der wird dann mit dem Umsatz der Transportsparte Schienengü-

terverkehr (inklusive der Netznutzung = 12 % Umsatzanteil) zusammengefasst. Es entsteht der psycho-

logische Effekt, die Deutsche Bahn habe sich bereits mit 58 % Umsatzanteil zu einem Logistikkonzern 

entwickelt (Grafik 1). 

Dabei seien Synergien erschlossen worden, so die Deutsche Bahn.10  In der Wissenschaft wird dies jedoch 

mit Skepsis betrachtet. Nachzuweisen sei die Synergie nicht, konstatieren Wissenschaftler im Auftrage 

der Bundesregierung.11 Eher handle sich die Deutsche Bahn mit der Integration von Schienenverkehr 

und Logistik erhebliche Komplexitätsprobleme ein, also negative Synergien.12

Man vermisst in der Darstellung der Deutsche Bahn in Grafik 1 den Umsatz der DB Netz AG. Er wird nur 

ausgewiesen, soweit er für Dritte erbracht wird, also für Wettbewerber auf der Schiene. Der weit überwie-

gende Netzumsatz mit den konzerneigenen Eisenbahnen ist als „Innenumsatz“ im Personenverkehr bzw. 

Güterverkehr der Deutsche Bahn enthalten. In Grafik 2 sind die Umsätze differenziert ausgewiesen. Der 

Anteil des Transports auf der Schiene macht 28 %, der des Netzes 19 % des Umsatzes aus.

Grafik 1: Umsätze in der DB AG-eigenen Darstellung 2007

Güterverkehr 12%

Netz (nur Dritte) 2%

Personenbahnhöfe (nur Dritte) 1% 

Dienstleistungen (nur Dritte) 1%

Energie (nur Dritte) 0%

Sonstige Aktivitäten 1%

Stadtverkehr 6%

Logistik (Schenker) 46%

Regio 21%

Fernverkehr 10%

Transport und Logistik: 58% 

Personenverkehr: 37%

10 Die Logistiksparte (Schenker) übt intern Druck auf die Gütertransportsparte (Railion) aus, sich den Bedürfnissen der Transportkunden anzupassen.  

 Das ist allerdings eher als Fortbildungshilfe und nicht als dauerhafte Synergie zu sehen. 

11 Booz Allen Hamilton i. A. der Bundesregierung (BMVBS und BMF): PRIMON-Gutachten, Januar 2006, Langfassung. S.193 f.

12 Ebenda.
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102 Wahrscheinlich hätte das Nutzen-Kosten-Verhältnis bei 3 : 1 liegen müssen, damit die Strecke betriebswirtschaftlich rentabel wäre – aber auch

 nur dann, wenn die in aller Regel geschönten Verkehrsprognosen eingetroffen und die geplanten Baukosten nicht überschritten worden wären.   

 Letztere könnten explodieren, sofern die „Heimerl-Trasse“ aus Sicherheitsgründen im Tunnelbereich als Doppelröhre ausgeführt werden muss.
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Grafik 14: Rotenburg - MindenGrafik 13: Münster – Lünen 

Nutzen-Kosten-Verhältnis

Für die Bundesverkehrswegeplanung werden für alle Verkehrsträger die volkswirtschaftlichen Nutzen 

und die Kosten der Investitionsprojekte nach einem einheitlichen Verfahren ermittelt.  Der betriebswirt-

schaftliche Nutzen (hauptsächlich Umsatzerlöse) ist deutlich kleiner als der volkswirtschaftliche Nutzen, 

weil für einen großen Teil des volkswirtschaftlichen Nutzens keine Zahlungsbereitschaft vorhanden ist. 

So akzeptiert die Menge preissensibler Fahrgäste keine Preissprünge für den Nutzengewinn einer kürze-

ren Fahrzeit. Auch die Bürger von Montabaur zahlen nicht dafür, dass sie als Kleinstadt einen ICE-Bahnhof 

erhalten, der es ihnen erlaubt, als Pendler in Montabaur preiswert zu leben und in Frankfurt am Main 

hohe Arbeitsentgelte zu erzielen. 

Der volkswirtschaftliche Nutzen der Neubaustrecke Köln – Frankfurt sollte nach der Planung viermal so 

hoch sein wie die Kosten (Vergleiche Kapitel 5). Nach Realisierung war er nur so groß wie die Kosten. 

Bereits ein Verhältnis von volkswirtschaftlichem Nutzen und Kosten von 1 : 1 ist aus Sicht der Bahn ein 

großer Flop, weil der betriebswirtschaftliche Nutzen sehr viel kleiner ist.102
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Die Neubaustrecke Nürnberg – Ingolstadt (– München) wies schon in der Planung ein (volkswirtschaft-

liches) Nutzen-Kosten-Verhältnis von nur 1,2 : 1 auf, war also betriebswirtschaftlich von vornherein un-

rentabel. Durch die Explosion der Kosten von 1,5 auf mehr als 3,4 Milliarden Euro103 sackte das Nutzen-

Kosten-Verhältnis auf ein Niveau jenseits von gut und böse ab. Drei ICE pro Stunde und Richtung (und ein 

schneller Regionalzug) befahren zur Zeit die Strecke. Ein ICE bedient die Relation Frankfurt – München. 

Die wird aber eines Tages durch die „Heimerl-Trasse“ von Stuttgart nach Ulm (– Augsburg – München) 

konkurrenziert, verliert also Verkehrsaufkommen in der Relation Frankfurt – München. Das Nutzen-Kos-

ten-Verhältnis kommt dann noch mehr unter die Räder. 

Peter Fischer, Ex-Verkehrsminister von Niedersachsen und Präsident von „ProMobilität“, einer Initiative 

für Verkehrsinfrastruktur, hat für die Straßenbauprojekte im derzeitigen Bundesverkehrswegeplan ein 

durchschnittliches Nutzen-Kosten-Verhältnis von 5,2 : 1 ausgerechnet und sorgt sich, dass wenigstens 

alle Straßenbauprojekte realisiert werden, die einen Koeffizienten von über 10 : 1 aufweisen.104 Der Bun-

desverkehrswegeplan hat den Anspruch einer „integrierten Verkehrsplanung“. Danach dürften die Ab-

geordneten fast keiner Schienenverkehrsinvestition zustimmen, weil deren Nutzen-Kosten-Verhältnis 

sogar im besten Fall weit unter dem Durchschnitt der Straßenbauprojekte liegen. Warum stimmten die 

Abgeordneten des Bundestages für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke Nürnberg – Ingolstadt (– Mün-

chen) mit dem Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,2 : 1 (schön gerechnet, in der Realität bei unter der Hälfte 

landend), während ein Straßenbauprojekt mit dem zehnfachen Nutzen-Kosten-Verhältnis sogar auf der 

Strecke bleiben kann? Warum stimmten die Abgeordneten trotz dieser Erkenntnis jüngst der „Heimerl-

Trasse“ (Stuttgart – Ulm) zu, die u.a. wegen geringem Verkehrsaufkommen und der eher schwierigeren 

Geologie einen noch größeren Flop erwarten lässt und für den Güterverkehr keinen Nutzen stiftet? Hal-

ten die Abgeordneten den Bundesverkehrswegeplan für völligen Unfug? Oder sind ihnen bei Entschei-

dungen über Milliarden Euro die Nutzen-Kosten-Untersuchungen, wie sie auch die Bundeshaushaltsord-

nung vorschreibt, völlig gleichgültig? Oder vergeben die Abgeordneten bei Schienenprojekten einen 

gefühlten Umweltbonus für nicht angelastete externe Kosten? Aber woher sollten sie wissen, ob dieser 

Bonus einen Faktor eins, zwei, fünf oder zehn beim Nutzen-Kosten-Verhältnis kompensiert? Inzwischen 

hat sich herausgestellt, dass gerade beim Hochgeschwindigkeitsverkehr die CO2-Emission pro Perso-

nenkilometer größer ist als bei einem Pkw im Fernverkehr mit mittlerer Besetzung, der die künftige Euro-

norm erfüllt.105 Und Hochgeschwindigkeitsverkehr ist laut. Woraus resultieren dann die großen Nachteile 

für die Bahn durch nicht angelastete externe Kosten?

103 Das sind nur die Kosten, die bis 31. 12. 2005 angefallen sind. Hinzu kommen noch weitere Kosten für den Abschnitt Ingolstadt – Petershausen,

 so die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Bündnis90/Die Grünen vom 22. März 2007, siehe Drucksache 16/4783 des 

 Deutschen Bundestages, S. 6.

104 Fischer, P., Rede zur Halbzeitbilanz und Perspektiven für den Bundesverkehrswegeplan 2001 – 2015 am 18. Juni in Berlin. 

105 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Rubrik „Wissenschaft“ vom 14. Oktober 2007, S. 72f.: „Die Bahn im Klimatest“ – „Bequemes und flottes   

 Reisen ist mit Klimaschutz nicht vereinbar – unabhängig vom Verkehrsmittel“. 
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106 Gemeinsame Presseerklärung von zehn Verbänden, http://www.promobilitaet.de/downloads/Verbaendeerklaerung_zum_Masterplan.pdf

107 H.-J. Ewers (1942 – 2002), Inhaber des Lehrstuhls für Infrastrukturpolitik und Präsident der TU Berlin, Mitglied des wissenschaftlichen Beirates beim   

 Bundesverkehrsminister und Mitglied des Umweltrates. 

108 Hearing des Deutschen Bundestages am 11. Oktober 2000, Auszug aus dem Wortprotokoll: „Die Länder und die Kommunen haben immer noch

 die Mentalität, dass sie sich ein „free lunch“  abholen können, wenn sie auf die Bahn setzen .... Der Bayer sagt zum Schleswig-Holsteiner

 (Anm.: Synonym für x-beliebige Vertreter von Bundesländern) ... , wenn Du meiner unrentablen Nebenstrecke ... zustimmst, stimme ich Deiner zu 

 (Anm.: unrentable Nebenstrecke als Synonym für alle politisch statt unternehmerisch veranlassten Projekte). Dann haben Sie eine freudvolle 

 Allianz gegen die Steuerzahler.... Jeder von uns weiß, dass das schief ist, wenn man die Leute, die die Musik bestellen, nicht bezahlen lässt.“

9. Neuer Anlauf in schwieriger Gemengelage

Der Bundesverkehrsminister hat einen „Masterplan Güterverkehr“ herausgebracht. Am 16. Juli dieses 

Jahres wurde er im Bundeskabinett verabschiedet. Es ist ein glänzend formuliertes Papier „ohne konkre-

te Aussage über die kurzfristig erforderlichen Investitionen“, so die großen Wirtschaftsverbände. Sie for-

dern eine „tragfähige Orientierung für die Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplanes ab dem Jahr 

2009“.106 Da hoffen die Verbände vergeblich. Zunächst müsste der Verkehrswegeplan – vornehm ausge-

drückt – zur Disposition gestellt werden – verbunden mit einem Moratorium, welche Vorhaben weiter 

geführt werden (gegebenenfalls intensiver) und welche gestoppt werden („qualifizierter Vorhabenstop“). 

Viel größere Intensität verdienten zum Beispiel die durchgehende Viergleisigkeit der Strecke Karlsruhe – 

Basel und der Hinterlandverkehr der Nordseehäfen durch Anpassungen im Bestandsnetz. Dazu gehören 

der durchgehende Ausbau der Amerika-Linie (Bremerhaven/Wilhelmshaven – Bremen – Langwedel – 

Uelzen – Stendal) sowie die weiteren Anpassungen im Bestandsnetz für die Abfuhr nach Westen und Sü-

den. Dann wäre eine neue Netzstrategie zu beschließen (Netz 21, angepasst an die inzwischen eingetre-

tenen Veränderungen). Aus ihr würden die konkreten Maßnahmen abgeleitet, nach Prioritäten sortiert 

und so gerechnet, dass die Kosten plausibel sind und das Gesamtvolumen ausfinanziert wäre. Das würde 

den Abschied von Projekten bedeuten, wie dem „Y“ Hannover – Hamburg/Bremen, der „Heimerl-Trasse“ 

(Stuttgart Hauptbahnhof über Flughafen Stuttgart nach Ulm), von Stuttgart 21 (Hauptbahnhof in Tiefla-

ge) und der Thüringer Wald-Bahn von Nürnberg nach Erfurt – die unsinnigsten Dinosaurierprojekte. Eine 

Fülle von Umplanungen wäre notwendig, vieles wäre „eine Nummer bescheidener“ und mit sukzessiver 

Verbesserung aus dem Bestand heraus auszulegen. Aber wer soll es machen? Die Deutsche Bahn? Der 

Bundesverkehrsminister? Wie reagieren die Bundesländer? Alle von schönen Neubaustrecken gesegne-

ten Länder hätten die Befürchtung, dass ihre lokalen repräsentativen Verkehrsprojekte perdu wären, die 

hierfür „erkämpften“ Bundesmittel irgendwo in der Republik in unspektakuläre Maßnahmen flössen, um 

Kapazität für Schienengüterverkehr zu schaffen oder gepeinigten Anwohnern von Schienenwegen mit 

Schallschutzmaßnahmen zu helfen. Thüringen und Baden-Württemberg würden wahrscheinlich am hef-

tigsten reagieren, weil die Vorzeigeprojekte für ihre jeweiligen Hauptstädte unter den Tisch fielen. Auch 

Hamburg, Bremen und Niedersachsen würden um ihr „Y“ bangen, weil sie glauben, die Hochgeschwin-

digkeitsverbindung würde ihre Hauptstädte attraktiver machen und zugleich die Probleme des Hinter-

landverkehrs ihrer Seehäfen lösen – eine Illusion (vergleich Kapitel 5). Die fünf Länder würden den Stopp 

der Hochgeschwindigkeitsprojekte als Verlust von Investitionen des Bundes in ihrer Region empfinden. 

Als im Frühjahr 2008 das Aus für den Transrapid in München verkündet wurde, meldete Bayern den An-

spruch an, dass der frei werdende Baukostenzuschuss des Bundes für die Schwebebahn in Höhe von fast 

1 Milliarde Euro in Bayern eingesetzt werde – ein Beleg dafür, dass Investitionsprojekte des Bundes als 

jeweils regionaler Besitzstand betrachtet werden. 

Hans-Jürgen Ewers107 hat einmal formuliert, wie es zwischen den Ländern beim Dealen um Prioritäten im 

Bundesverkehrswegeplan zugeht: „Stimmst Du meinem Unfug zu, stimme ich auch Deinem Unfug zu“108 

– zu Lasten von Steuermitteln des Bundes und zum Schaden des Gesamtsystems Bahn. Manche Projekte 

sind sogar auf Grund einer Art Bestechung/Erpressung zu höherer Priorität gelangt. „Vergabe von Nah-

verkehrsverträgen durch die Bundesländer: Wirtschaftliche Bedeutung für den DB-Konzern und dessen 

Praxis der Auftragserzwingung gegenüber den Verkehrsministern der Länder“ lautet ein Gutachten, das 

im Rahmen einer Beschwerde des Veolia-Konzerns bei der EU-Kommission vorgelegt wurde. 
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Beklagt wurde, dass viele Bundesländer einen unanständigen Deal mit der Deutschen Bahn eingingen. 

Inhalt in Kurzform: In einem Verkehrsvertrag bestellen die Länder bei DB Regio Regionalzüge zu sehr 

komfortablen Bedingungen für das Unternehmen – ohne vorherige Ausschreibung. Im Gegenzug rech-

net die Deutsche Bahn das landespolitische Vorzeigeprojekt schön und schiebt es so auf der Prioritä-

tenliste nach vorn.109 Solche Deals lohnen aus Sicht der Deutschen Bahn, denn bei freihändiger Vergabe 

kann sich die Deutsche Bahn eine üppige Marge sichern. Würde z. B. Baden-Württemberg den Regional-

verkehr ausschreiben, könnte es ihn nach aller Erfahrung mit mindestens 25 % weniger Haushaltsmitteln 

einkaufen – bei höherer Leistungsqualität. Baden-Württemberg verzichtet darauf – ganz offensichtlich 

um sich die Zustimmung der DB Netz AG zu seinen lokalpolitisch wichtigen Projekten zu sichern. DB Re-

gio leistet den höchsten Gewinnbeitrag im Konzern. Ausschreibungen bedeuten Verlust von profitablem 

Umsatz oder – wenn DB Regio im Wettbewerb siegen will – herben Margenverlust. „The one who controls 

the network is the master of business“110, sagt Hartmut Mehdorn. Recht hat er!

Ein integrierter Konzern, wie die Deutsche Bahn AG, hat den Anreiz, den Ausbau des Bundesschienenwe-

genetzes so zu beeinflussen, dass die Pläne ihrer eigenen Transportgesellschaften begünstigt werden. Als 

Konzern hat sie sogar die Pflicht, so zu handeln. In soweit hat die Art und Weise, wie die Deutsche Bahn 

privatisiert werden soll, einen ausschlaggebenden Einfluss darauf, von welchem Impetus die Deutsche 

Bahn künftig geleitet wird. Hat sie die gesamte Nachfrage nach Zugtrassen im Visier? Unabhängig davon, 

ob eigener Bedarf oder solcher von Wettbewerbern? Den ICE-Verkehr bei den Investitionen zu begünsti-

gen, lohnt aus Sicht der Deutschen Bahn, weil im Fernverkehr die Marktzutrittschranken für Wettbewer-

ber sehr hoch sind.111 Es ist noch offen, inwieweit die derzeitigen Privatisierungspläne („Holdingmodell“) 

in die Unabhängigkeit von DB Netz führen, oder ob durch Verträge und personelle Verflechtungen die 

Deutsche Bahn weiterhin wie ein integrierter Konzern agieren wird und damit in Interessenkonflikten 

verharrt.  

Die Deutsche Bahn hat 1995 mit Netz 21 eine große Chance herausgearbeitet, sie aber dann nicht er-

griffen. Zu groß waren die Widerstände der Verkehrspolitik, aber auch die in den eigenen Reihen. Es ist 

schwer zu beurteilen, inwieweit die Deutsche Bahn Opfer oder Täter der desolaten Investitionsplanung 

ist. Wahrscheinlich ist sie Opfer und Täter zugleich. Die Bundesländer vertreten weiterhin – auf Kosten 

des Bundes und zu Lasten des Gesamtsystems Bahn – ihre regionalpolitischen Interessen. Der Bund war 

nicht einmal aktiv, die unfeinen Deals „Verkehrsvertrag für regionale Vorzeigeprojekte“ zu unterbinden. 

Erst auf Druck der EU-Kommission erschwerte er diese Praxis etwas. Der Bund selbst hat Investitionen in 

das Schienennetz dazu genutzt, um z.B. im Bundesrat die Zustimmung von Ländern auf anderen Politik-

feldern zu kaufen – eine lang geübte Praxis, nicht nur beim Schienennetz. Gut gemeint wurden Investi-

tionen in das Schienennetz auch als „geniale“ Kombination aus Arbeitsplatzsicherung und Zukunftsin-

vestition eingesetzt. Vielleicht durften Investitionen deshalb auch großvolumig sein – ziemlich daneben, 

wie das Institut für Wirtschaftsforschung in Wien nachgewiesen hat (siehe Kasten). Zukunftsträchtig sind 

Investitionen in das Schienennetz nur dann, so die Wiener, wenn sie Engpässe beseitigen oder sich be-

triebswirtschaftlich rechnen. Dazu taugen die teuren Neubauprojekte des Bundesverkehrswegeplans 

aber am wenigsten. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesverkehrsminister bläst ins gleiche Horn: 

„Es [geht] vordringlich um den Abbau von Engpässen auf den großen Korridoren, vor allem im Seehafen-

Hinterland-Verkehr“ und empfiehlt „Projekte mit hoher Bedeutung für die Logistik gegenüber v.a. presti-

geträchtigen Megaprojekten zu priorisieren“.112 Der Beirat hätte die Megaprojekte beim Namen nennen 

sollen. Er hätte damit mehr Wirkung erzielt.

109 Oder die DB verspricht dem Land die Durchführung anderer Infrastrukturmaßnahmen oder die Restaurierung von Bahnhöfen. 

 Diese Gegengeschäfte werden auch als „Koppelgeschäfte“ bezeichnet. 

110 Bericht der Europäischen Kommission über die Durchführung des ersten Eisenbahnpakets (2006/2213(INI)) vom 8.6.2007, 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0219&language=DE&mode=XML

111 Um z.B. eine Fernverkehrsrelation wie Hamburg - Frankfurt im 1-Stundentakt zu bedienen, sind ca. 300 Millionen € für Investitionen in neue

 Züge notwendig. Im Wettbewerb mit dem Platzhirsch auf solcher Relation muss wahrscheinlich eine lange Durstrecke mit unbefriedigender

 Auslastung in Kauf genommen werden. 

112 Wissenschaftlicher Beirat beim BMVBS: „Verkehrspolitische Handlungsfelder....“, a.a.O S. 32.
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Wie lohnend sind Aufwendungen des Staates für Infrastruktur?

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) hatte folgende Frage gestellt: Was bescherte den 

Österreichern das langfristig größte Wirtschaft- und Beschäftigtenwachstum, wenn ab 2006 jedes Jahr eine 

Milliarde € mehr (gegenüber dem Status Quo) für Forschung und Entwicklung oder Bildung oder Infrastruktur 

aufgewendet würde oder die Lohnsteuer oder die Sozialversicherungsbeiträge zu Lasten öffentlicher Kassen 

um eine Milliarde € pro Jahr gesenkt würde?113, 114 Eine Milliarde € bedeuteten in Österreich 0,4 % des Bruttoin-

landsproduktes (240 Milliarden €). 115

Kurz- bis mittelfristig (2006/2010) wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei den fünf alternativen Maßnah-

men recht gleichmäßig um 0,1 % pro Jahr. Der Beschäftigungseffekt schwankte zwischen +12.300 (Forschung 

und Entwicklung) und +5.200 (Senkung der Lohnsteuer), im Mittelfeld lagen die Infrastrukturinvestitionen mit 

+8.600 (Beschäftigte kumuliert über die fünf Jahre 2006-2010).

Herbe Unterschiede zeigten die langfristigen Wirkungen. Im Zeitraum 2016/2020 gab es eine Steigerung von 

0,2 % des BIP pro Jahr bei Forschung und Entwicklung bzw. 0,1 % bei Bildung. Die Wirkung aller übrigen Al-

ternativen war vernachlässigbar. Der Beschäftigungseffekt war beim Mehraufwand für Bildung mit +19.000 

am größten, gefolgt von Forschung und Entwicklung mit +16.900, Infrastruktur mit nur +1.900 (Beschäftigte 

kumuliert über die fünf Jahre 2016-2020).

Die Bilanz der Wirkung von Mehraufwendungen für Infrastruktur war miserabel: Langfristig kaum messba-

res Wirtschaftswachstum und dürftige Beschäftigungswirkung. Zusammenfassendes Urteil der Autoren: 

„Langfristig weisen die Berechnungen des WIFO auf die aus konjunktureller und beschäftigungspolitischer Sicht 

fast völlige Nutzlosigkeit von Infrastrukturinvestitionen hin. Damit wird bestätigt, dass Infrastrukturinvestitionen 

nur unter den Kriterien der betrieblichen Wirtschaftlichkeit und der Engpassvermeidung sinnvoll sind“.

Angesichts dieser schwierigen Gemengelage aus Interessen von Deutscher Bahn, Bund und Ländern ver-

spricht jeder Aufbruch höchsten Verdruss. Zudem hemmen Gesetze, die mutlos machen. Der hessische 

Staatsminister a. D. Dieter Posch trug in einem Symposion des Bundes der Deutschen Industrie (BDI) zum 

Planungsbeschleunigungsgesetz vor.116 Auszug:

„Das nationale und das europäische Genehmigungsrecht ist ein unüberschaubarer, unstrukturierter, unsys-

tematischer aneinander geknüpfter Flickenteppich, der wild gewachsen ist, bei dem auf unterschiedlichen 

Ebenen kommunal-, landes-, bundes- und europapolitisches Recht gesetzt worden ist, das wild wuchernd, un-

überschaubar und nie zurück geschnitten worden ist, dem immer neue Anforderungen übergestülpt worden 

sind.... Bei einer derartigen komplexen Materie ist die Lust in der Politik, sich an Reformen zu versuchen, gleich 

Null.“ 

Die Planungs- und Verwaltungskosten erreichen schon im Durchschnitt 10-15 %, in Einzelfällen auch mal 

100 % der Baukosten. Nicht die Verfahrensdauer bei Gericht seien das Problem, so Posch, sondern die 

Dauer der Verfahren selbst einschließlich der vorbereitenden Arbeiten. Allein dieses Problem kann den 

besten Bundesverkehrswegeplan aushebeln.117 Der Gesetzgeber hat inzwischen mit einem „Verkehrs-

wegeplanungsbeschleunigungsgesetz“ reagiert, einem Gesetz auf Zeit, das dann Ende 2006 von einem 

dauerhaften „Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz“ abgelöst worden ist. Kaum vorstellbar, dass 

sich hinter solchen Wortungetümen radikale Vereinfachungen verbergen. Das Beschleunigungsgesetz 

ändert etwas am gerichtlichen Instanzenweg. Der Kern des Problems aber, so Posch, ist die Dauer der 

Verfahren selbst. 

113 Breuss, F., Kaniovski, S., Url, T.: WIFO-Weißbuch: Modellsimulationen wirtschaftspolitischer Maßnahmen zur Förderung von Wachstum und

 Beschäftigung, in: WIFO-Monatsberichte, 3/2007, S. 263-274. 

114 Das WIFO hat insgesamt 7 Alternativen durchgespielt. Hier nicht wiedergegeben ist die Senkung der Körperschafts- und der Umsatzsteuer. 

115 Das deutsche Bruttoinlandprodukt (BIP) ist knapp zehn Mal so groß. 

116 „Infrastrukturausbau in Deutschland im Griff der Überregulierung“, a.a.O., Grundsatzvortrag I, Planungsbeschleunigungsgesetz: „Deutschland

 muss schneller werden“.

117 Kann die letzte Lücke einer Neubaustrecke wegen eines Genehmigungsverfahrens nicht geschlossen werden, dann entstehen neben den

 Verfahrenskosten und den Mehrkosten aus Umplanungen noch erhebliche Bauzinsen.    
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Einen völlig neuen, umsetzungsfähigen Bundesverkehrswegeplan in solcher Gemengelage mächtiger, 

unterschiedlicher Interessenten etablieren? Wer sich dazu aufmacht, muss Masochist sein, denn die 

Hemmnisse verheißen großen Verdruss. Aber dem Bund wird nichts anderes übrig bleiben, als die Suppe 

auszulöffeln, die er sich über Jahre eingebrockt hat und sich hat einbrocken lassen. 

Bleibt der Bund passiv, verplempert er seine Milliarden-Investitionen in eine Vielzahl viel zu teurer Projek-

te, deren Fertigstellung zeitlich so weit entfernt sind, dass es schon egal ist, ob es sie überhaupt gibt.

Der Bund ist

 Eigner des Bundesschienennetzes und trägt für das Netz verfassungsgemäß die Verantwortung 

 Ordnungsgeber, der den Rahmen zu setzen hat, in dem die Deutsche Bahn agiert

 Subventionsgeber, der letztlich über Steuermittel entscheidet, die für Investitionen in das Netz

 ausgegeben werden

 dem Gesamtwohl des Schienenverkehrs verpflichtet im Gegensatz zu den Bundesländern mit

 ihren regionalen Präferenzen und im Gegensatz zur Deutschen Bahn, die zum weltweiten Logistik-

 konzern mit staatlicher Rückendeckung mutiert

 Verantwortlicher (zum Teil zusammen mit den Ländern) für viele Probleme, die im Zuge eines

 Neuanfangs gelöst werden müssen (Genehmigungsverfahren, Prozedere zur Aufstellung des

 Bundesverkehrswegeplans etc.).

Nur vom Bund kann deshalb der Neuanfang ausgehen. Das ist schwierig. Eine Verkehrspolitik, die, so 

Thilo Sarrazin, aus der Deutschen Bahn gesteuert wird118, wird das nicht schaffen. Ein „Ruck“ á la Roman 

Herzog müsste durch die Verkehrspolitik gehen. Aber woher soll die Motivation kommen? Der grausliche 

Status Quo schreckt ab. Gefragt ist eine Vorstellung davon, wie eine effiziente, ausfinanzierte Investitions-

planung für das Netz aussehen könnte, um aus der Diskrepanz zum Status Quo überhaupt die Motivation 

für einen Aufbruch mit so vielen widrigen Hemmnissen zu erzeugen. 

 118 „Es war seit langem, auch schon bevor Tiefensee kam, offensichtlich, dass der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Bahn AG den Bund steuert

 und nicht umgekehrt“, Bahn-Privatisierung, „Krasser Fall von Volksverdummung“, Interview von Spiegel-Online mit Berlins Finanzsenator

 Thilo Sarrazin vom 08.06.2008.
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10. Wettbewerb um einen kreativen Investitionsplan

Der Bund hat die Verantwortung, kann aber nicht direkt in die DB Netz AG eingreifen. Über seine Auf-

sichtsräte in der künftigen DB Holding AG kann er „einwirken“119, dass ein völlig neuer Bundesverkehrs-

wegeplan ausgearbeitet wird auf der Grundlage, dass jede Maßnahme in Frage gestellt wird, dass sogar 

begonnene Maßnahmen abgebrochen werden unter Abschreibung bereits getätigter Investitionen.120 

Gelingt die Willensbildung beim Bund und die Durchsetzung, dann ist aber zweifelhaft, ob ein brauch-

bares Ergebnis in angemessener Zeit erzielt wird. Schließlich scheiterte bereits ein Aufbruch Anfang bis 

Mitte der neunziger Jahre, obwohl der Impetus aus der Bahn selbst kam. Druck von außen wird hinhal-

tenden Widerstand erzeugen, aber nicht den Anlauf zu Kreativität für etwas Neues. 

Der Bund kann jedoch einen Prozess einleiten, in dem er unabhängig von der Deutschen Bahn agiert 

und sie dennoch einbindet. Er schreibt die Erstellung eines völlig neuen Investitionsplans für das Schie-

nennetz aus und beauftragt dann parallel mehrere Konsortien mit der gleichen Aufgabenstellung. Die 

müssen am Ende der Laufzeit ihre Ergebnisse (fast parallel) öffentlich präsentieren. Das befeuert den 

Ehrgeiz, eine überzeugende Leistung abzuliefern. Der Sieger erhält noch einen Preis als Sahnehäubchen 

in dem ansonsten voll bezahlten Wettkampf. Der Bund muss nicht auf die Deutsche Bahn „einwirken“ 

und braucht sich auch nicht mit den Ländern abstimmen. Die würden ja erst beteiligt, wenn es gilt, einen 

neuen Plan in Kraft zu setzen. Nur im Bundeskabinett ist über den bezahlten Wettbewerb zu entscheiden. 

Die DB Netz AG wird ausdrücklich ermuntert, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Sie wird sich be-

teiligen, weil es eine Herausforderung an die Kreativität der besten Köpfe wäre. Es ist unwahrscheinlich, 

dass sich die DB Netz AG verweigert. Zu groß wäre die Gefahr, dass sie in einem Aufbruch randständig 

wird. DB Netz hat Potenzial. Es ist nur eine Frage, dieses zu erschließen. Voraussetzung wäre, dass ihre 

besten Köpfe die Gelegenheit erhielten, sich von „altem Schrott“ lösen zu dürfen, um mit Erfolgsaussicht 

in den Wettbewerb einzutreten. Es könnte sein, dass Manager der DB Netz zu Protagonisten eines neuen 

„Netzbewusstseins“ werden – aber nur dann, wenn dies von ihnen gefordert wird – völlig unabhängig 

davon, ob sie damit gegen eingebrannte Überzeugungen in den eigenen Reihen, z. B. gegen das „Hoch-

geschwindigkeitssyndrom“, verstoßen, oder unfeine Deals ihrer Unternehmensführung mit der Verkehrs-

politik beiseite schieben.

Kandidaten für den bezahlten Wettbewerb werden die großen Planungsbüros des Eisenbahnbaus oder 

Zusammenschlüsse von solchen Büros sein. Sie werden wahrscheinlich die Keimzellen sein, die Konsor-

tien bilden mit diversen Fachleuten aus der Eisenbahnindustrie, von den Eisenbahnlehrstühlen der Uni-

versitäten und der breiten Phalanx der Verkehrsconsulting-Branche. Auch ausländische Eisenbahninfra-

strukturunternehmen könnten in den Konsortien mitwirken. 

Was könnten die Vorgaben des Wettbewerbs sein? Es kann eine Strategie vorgegeben werden, wie die 

des ursprünglichen Ansatzes von Netz 21. Da jede Vorgabe auch einengend ist, darf auch davon nach 

Absprache abgewichen werden, wenn dies Raum für noch mehr Kreativität schafft. Vorgegeben werden 

muss auch das Investitionsbudget des Bundes für die nächsten 15 Jahre, denn das Ergebnis des Wettbe-

werbs soll einen Investitionsplan hervorbringen, der ausfinanziert ist. Nur dann verliert sich niemand in 

unbezahlbarer Utopie. Als Alternativen dürfen auch Varianten mit höherem Budget generiert werden – 

jedoch muss die Grundvariante in sich schlüssig sein und darf das vorgegebene Investitionsbudget der 

nächsten 15 Jahre nicht überschreiten. Alle Konsortien müssen den gleichen schnellen und umfassen-

den Zugriff auf den Netzzustand und auf die Informationen über geplante und bereits im Bau befindliche 

Maßnahmen haben. 

119 Das Aktienrecht lässt keine direkten Eingriffe zu. Andererseits kann der Bund als Eigentümer letztlich auf die personelle Besetzung Einfluss nehmen

 und damit indirekt Veränderungen herbeiführen.

120 Beziehungsweise unter Teilabschreibung, weil Teile bereits begonnener Maßnahmen im Zuge von Umplanung verwertbar sind.
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Dies zu organisieren, ist kein triviales Problem121, insbesondere dann nicht, wenn die Netz AG sich selbst 

am Wettbewerb beteiligt. Dann muss jeder Verdacht von Informationsvorteilen ausgeräumt sein. 

Für den Ideenwettbewerb um einen neuen Investitionsplan lohnt es sich, einen zweistelligen Millionen-

Euro-Betrag einzusetzen. Das sind ein bis zwei Promille des Investitionsvolumens in das Schienennetz 

für die nächsten 15 Jahre. Zur Anschauung wird eine mögliche Organisation des Wettbewerbs in gro-

ben Zügen skizziert (siehe Kasten). Abgeleitet ist sie aus dem Wettbewerb zur Sanierung der Hamburger 

Hochbahn Ende der achtziger Jahre. Damals wurden vom Hamburger Wirtschaftssenator drei Consul-

tingunternehmen beauftragt, in einem vorgegebenen Zeitrahmen den Status Quo des Unternehmens 

zu analysieren und die Strategie zur Sanierung und Neuausrichtung des Unternehmens zu erarbeiten. 

Allen drei Consultern stand hierfür ein gleich großes Budget zu. Die Ergebnisse wurden vor hunderten 

von Führungskräften aus den Unternehmen des Hamburger Verkehrsverbundes, Vertretern der Senats-

verwaltung und der Hamburger Bürgerschaft im Congresscenter Hamburg präsentiert. Nach einem Veri-

fikations- und Bewertungsprozess wurde der Sieger ermittelt.122

Oberstes Gebot ist die Sicherstellung von Wettbewerbsneutralität auf allen Ebenen, sei es bei der Ernen-

nung des Veranstaltungskomitees oder der Auswahl der Fachkräfte, die die Ergebnisse verifizieren oder 

bewerten. Es empfiehlt sich, möglichst viele Fachleute aus dem Ausland auf den diversen Stufen des 

Wettbewerbs einzubinden. Das größte Problem wird sein, die DB Netz AG zu veranlassen, sämtliches Wis-

sen über ihre Infrastruktur preiszugeben. Da sie nicht im Wettbewerb zu anderen Netzbetreibern steht 

und niemand ernsthaft plant, in Deutschland konkurrierende Strecken zu bauen, verfügt sie über ein na-

türliches Monopol. Deshalb spricht aus Wettbewerbsgründen nichts gegen eine Preisgabe vollständiger 

Informationen. Aber das Unternehmen hat auch Gewinnerzielungsabsicht und möchte deshalb so weni-

ge Informationen über sich herausgeben wie möglich und nur so viel wie nötig, zum Beispiel aufgrund 

des Regulierungsanspruches der Bundesnetzagentur. Es ist noch auszuloten, inwieweit der Bund als Eig-

ner bei der DB Holding und der ihr nachgeordneten DB Netz AG eine Kooperation durchsetzen kann.

Organisation eines Ideenwettbewerbs

1. Etablierung eines Veranstaltungskomitees mit Geschäftsführungseinheit

2. Formulierung der Ziele des Wettbewerbs

3. Ermittlung der Vorgaben

  Zeitraum

  Budget 

  Datenzugriff 

  Auskunftsregelung 

  Clearing bei Problemen

4. Öffentliche Präsentation der Ergebnisse

5. Verifizierung (Prüfung der Ergebnisse auf Plausibilität)

6. Bewertung

7. Preisverleihung

121 Noch betrachtet die DB Netz AG die Netzdaten als essentiell facilities, also als einen Wert, den es vor dem Zugriff Dritter zu schützen gilt.

122 Die beiden Sieger erhielten Aufträge, das Ergebnis umzusetzen, der erste Sieger mit einem 70%- und der zweite mit einem 30 %-Anteil. Die Sieger

 aus dem Wettbewerb um einen neuen Schienennetzplan erhalten als Siegprämie keinen Umsetzungsauftrag. Dies verbieten schon die

 gesetzlichen Ausschreibungsvorschriften. 
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Das Ergebnis des Wettbewerbs werden mehrere alternative Investitionspläne für das Bundesschienen-

netz sein, die aus dem derzeitigen Status Quo ausscheren (bis hin zum Abbruch bereits begonnener Pro-

jekte) und Maßnahmen vorschlagen, die einer transparenten Strategie folgend in einem Zeithorizont von 

15 Jahren einem vorgegebenen Investitionsbudget genügen. Wenn diese Pläne öffentlich präsentiert 

werden, wird deutlich werden, dass der Status Quo auch beim besten Willen durch Korrekturen nicht zu 

retten ist. Es bedarf dann des schwierigen Aktes, den aktuellen Bundesverkehrswegeplan für den Schie-

nenverkehr aufzuheben und an seine Stellung etwas Neues zu setzen. Die Motivation wird wachsen, 

wenn erst der mit Kreativität und Realitätssinn geschaffene neue Investitionsplan für die Schiene mit 

dem desolaten Status Quo - Plan verglichen wird. Was wäre „das Neue“? Ein reparierter Bundesverkehrs-

wegeplan? Ein „Bundesverkehrswegeplanungserneuerungsgesetz“?  

11. Prozedere der Bundesverkehrswegeplanung: nicht mehr zeitgemäß

Das Prozedere zur Erstellung des Bundesverkehrswegeplans ist vor rund vierzig Jahren entstanden, als 

es galt, die (alte) Bundesrepublik infrastrukturell zu erschließen und dabei zum Beispiel darauf zu achten, 

dass die Verkehrsträger aufeinander abgestimmt ausgebaut wurden. So sollte zum Beispiel verhindert 

werden, dass in einer Relation Kanal, Schiene und Autobahn parallel gebaut wurden, während in anderen 

Relationen keiner der drei Verkehrsträger zum Zuge kam. Der Ansatz war einst richtig, heute ist er kaum 

mehr wichtig. Die Bundesrepublik ist verkehrsmäßig das am besten erschlossene Land seiner Größen-

klasse. Im Schienenverkehr geht es darum, die vorhandene Infrastruktur anzupassen und zu ergänzen, 

um Kapazitäten vorrangig für den Güterverkehr zu schaffen. Aber die Verkehrspolitik selbst gebiert teu-

re repräsentative Projekte mit geringem Nutzen. Bei zurückgehenden Investitionsbudgets unterbleiben 

dann die Anpassungen mit hoher Effizienz. Gefragt ist ein Prozedere, das in etwa nachbildet, wie sich ein 

autonomes Infrastrukturunternehmen verhalten würde, wenn es, mit verlässlich kalkulierbaren Subven-

tionen ausgestattet, den Trassenabsatz maximieren will. 

Ansätze gab es bereits. So wollte die Regierungskommission Bahn (1991) die Netzsubvention auf zinslose 

Darlehen beschränken. Dann hätte jede Investition in die Schiene so rentabel sein müssen, dass wenigs-

tens die Abschreibung hätte verdient werden müssen (vergleiche Kapitel 5). Trauriger Status Quo: Bei 

fast allen Hochgeschwindigkeitsstrecken, die seitdem gebaut werden, werden nicht einmal die Kosten 

für Betrieb und Instandhaltung durch Trassenerlöse gedeckt (vergleiche Kapitel 5). Verkehrspolitisch in-

duzierte Sonderwünsche sollten als „Unrentierliches“ ausgewiesen und durch den Besteller (Bund, Land, 

Kommune etc.) bezahlt werden – sogar die laufenden Kosten, soweit diese nicht zu decken gewesen wä-

ren. Ein Wirtschaftsprüfer sollte die unrentierliche Spreu (verkehrspolitisch induzierte Sonderwünsche) 

vom Weizen (Rentierliches aus Sicht der Deutschen Bahn) trennen. Eine hehre Absicht, die aber nicht 

funktioniert hat. Kaum ein Bundes- oder Landesfinanzminister hätte gezahlt, wenn ein Wirtschaftsprüfer 

ausdrücklich festgestellt hätte, dass ein Sonderwunsch sich nur volkswirtschaftlich legitimieren würde. 

Der nachzuweisende Nutzen hätte beeindruckend sein müssen. Zudem hatte die Verkehrspolitik großen 

Einfluss auf die von vielerlei Subventionen abhängige Deutsche Bahn und auf ihren Handlungsrahmen 

(z.B. Umfang und Geschwindigkeit der Wettbewerbsöffnung). Dazu passte nicht, dass das Unternehmen 

und die Verkehrspolitik vor einem Schiedsrichter gleich waren. 

123 Bei der Ermittlung des besten Ergebnisses kann zwar ein unabhängiger Bewerter die Maßstäbe der Ermittlung von Nutzen/Kosten-Relation

 anlegen, wie sie für die Bundesverkehrswegeplanung vorgesehen sind. Es werden aber weitere Maßstäbe anzulegen sein, nämlich solche, die ein 

 kommerzielles Infrastrukturunternehmen üblicherweise anzulegen pflegt. 

124 Ausnahme könnte die Neubaustrecke von Berlin nach Wolfsburg sein.

125 Wenn ein regionalpolitischer Nutzen nachweisbar gewesen wäre, dann hätte dies nicht auch zwingend bedeutet, dass z.B. ein Landesfinanz-

 minister dafür bereit gewesen wäre, zu zahlen. Das Projekt hätte in Konkurrenz zu anderen Landesinvestitionen gestanden.  
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Der damalige Bundesverkehrsminister hatte eine andere Idee, bei verkehrspolitischen Wünschen die 

Spreu vom Weizen zu trennen: Die Subventionen für das Netz sollten an die Höhe des Trassenabsatzes 

gekoppelt werden (vergleiche Kapitel 2). Ökonomisch war das sicher die effizienteste Subventionierung, 

damals allerdings, kurz nach der Vereinigung, nicht durchsetzbar, weil im Osten Deutschlands ein Nach-

holbedarf bestand. Das Anreizsystem hätte die Subventionen zu sehr in Projekte gelenkt, die aus Sicht 

der Alten Bundesländer von Interesse gewesen wären. Heute allerdings sollte die Idee erneut geprüft 

werden, weil nicht die innerdeutsche Disparität im Schienennetz von Belang ist, sondern die Kapazität 

für europäischen Verkehr. Durch die Osterweiterung der Europäischen Gemeinschaft sind gerade in den 

Neuen Bundesländern Netzanpassungen für mehr Kapazität erforderlich, zum Beispiel um Verkehr auf 

der Nord-Südachse früher nach Süd-Ost abzuleiten – also durch die Neuen Bundesländer. 

12. Anforderungen an die weitere Bahnreform 

Der Ideenwettbewerb für eine neue Investitionsplanung mit einem qualifizierten Vorhabenstopp ist ein 

Vorschlag, um kurzfristig einen Ausweg aus dem derzeitigen Chaos des Bundesverkehrswegeplans zu 

finden und die Verschwendung von knappen Steuermitteln zu beenden. Parallel dazu ist ein anderer 

Ideenwettbewerb gefragt. Er sollte beantworten, wie die Interessen einer Netzgesellschaft mit unterneh-

merischem Auftrag mit der verfassungsmäßigen Verantwortung der Verkehrspolitik für das Netz grund-

sätzlich in Einklang zu bringen sind. Das ist ebenso eine Herkulesaufgabe und erfordert einen Aufbruch 

in der Bahnreform. Die wird derzeit nur von der Privatisierung beherrscht, lässt aber völlig außer Acht, 

das Grundproblem des Kerns der Eisenbahn zu lösen, nämlich die Verantwortung für die Investitionen in 

die Schiene: Wer entscheidet letztlich über die Investitionen? Der Bund oder der Vorstand der Deutschen 

Bahn? Beide zusammen im ausgewogenen Kompromiss zwischen betrieblichen oder verkehrspolitischen 

Interessen? Oder der Bund – aber letztlich ausschließlich gesteuert durch die Deutsche Bahn? Inwieweit 

wird dabei mehr oder minder mit den Bundesländern unfein „gedealt“? Der an sich logische Ansatz der 

Regierungskommission hat nicht funktioniert, weil Vorstand und Verkehrspolitik keine Kontrahenten auf 

Augenhöhe sein konnten (vergleiche Kapitel 12). Auf gleicher Höhe könnten aber Bundesfinanzminister 

und Bundesverkehrsminister agieren. 

Der Bund sollte eine institutionell völlig unabhängige Netzgesellschaft etablieren, um den Schienenver-

kehr durch Innovations- und Kostensenkungswettlauf zu beflügeln. Um die Verantwortlichkeit für das 

Netz neu zu ordnen, sollte die Eigentumsverwaltung der Netzgesellschaft ausschließlich in der Abtei-

lung VIII des BMF (Privatisierungs- und Beteiligungspolitik) geführt werden – als Gegengewicht gegen 

verkehrspolitisches „Wünsch dir was“. Das wird dem Bundesverkehrsminister verständlicherweise nicht 

schmecken, auch nicht denen, die die Bahn so sehr lieben, dass sie sich eine Einstellung zugelegt haben, 

dass jeder Euro für die Bahn per se etwas Gutes sei. Mit dieser Position stoßen sie logischerweise beim 

Verkehrsminister eher auf Gegenliebe als beim Finanzminister (vergleiche Kasten in Kapitel 9, „Wie loh-

nend sind Aufwendungen für Infrastruktur?“). 

126 Das hätte seine Entsprechung im Bundestag zwischen Haushalts- und Verkehrsausschuss.

127 Der Vorschlag ist nicht neu. Das Problem wurde schon 1994 gesehen, vgl. Ilgmann, G. und Miethner, M: Die neuen Funktionen des Bundes nach

 der Bahnreform, erstellt im Auftrage des BMV, Oktober 1994, S. 31.
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Bei institutioneller Unabhängigkeit der DB Netz AG in der Beteiligungsverwaltung des BMF hätte ein 

Netzvorstand die Chance, sich gegen „betrieblich Unrentierliches“ aus der Verkehrspolitik erfolgreicher 

zu wehren. Durch die völlige Unabhängigkeit gäbe es auch keine unfeinen Deals, nämlich höchst aus-

kömmliche Verkehrsverträge im Regionalverkehr als Kompensation für regionale Vorzeigeprojekte, die 

aus Sicht der DB Netz AG zwar Unfug sind, sich aber per Saldo für den Konzern rechnen, weil er integriert 

ist. Mit der derzeitigen Unternehmenskonstruktion (Holdingmodell), auf die sich die große Koalition ge-

einigt hat, ist es nicht getan. Letztlich ist sie eine (wahrscheinlich gewollte) Mogelpackung. Sie birgt so-

gar die Gefahr, dass der integrierte Deutsche Bahn-Konzern durch den sogenannten Beteiligungsvertrag 

weiterlebt.

Das Schönrechnen von Investitionsprojekten würde bei völliger institutioneller Trennung ebenfalls er-

schwert. Eine unabhängige Netzgesellschaft müsste bei Anfragen, ob eine verkehrspolitisch induzierte 

Investition rentabel ist, die gesamte Branche der Eisenbahntransportunternehmen fragen, mit welcher 

Mehrnachfrage von Reisenden und Transportkunden sie am Markt rechnet. Beide Seiten, DB Netz AG 

und die Branche der Eisenbahnverkehrsunternehmen, müssten dann schon abgestimmt „schönen“ – 

unwahrscheinlich aufgrund unterschiedlicher Interessenlage. 

Der Weg bis zur institutionellen Trennung der DB Netz AG ist noch weit. Noch weiter ist der Weg zur 

Einsicht, dass die DB Netz in der Abteilung VIII des BMF geführt und damit auch im Aufsichtsrat von ihr 

dominiert werden sollte. Deshalb ist der Wettbewerb um einen kreativen Investitionsplan (Kapitel 10) als 

kurzfristige Aktion zu begreifen, die deshalb notwendig wird, weil die institutionelle Neuordnung nach 

aller Erfahrung quälend lange Zeit braucht. So lange würde die aktuelle Investitionsplanung teuren Un-

fug stiften. 

Gewinner einer neuen Rationalität in der Investitionsplanung für die Schiene dürfte der Güterverkehr 

sein. Er hat die größten komparativen Vorteile gegenüber seinem größten verkehrsübergreifenden Kon-

kurrenten, dem Lkw. Damit würde auch am meisten dem Umweltschutz gedient sein, denn Güterver-

kehr auf der Schiene – bei mäßigen Geschwindigkeiten kontinuierlich über 24 Stunden rollend – hat die 

größten Umweltvorteile. Eine Netzstrategie, die den Güterverkehr im angemessenen Focus hat, ist eine 

rationale und umweltfreundliche Strategie. Sie verdient das Label Netz 21. 

128 Der Beteiligungsvertrag hat am 6. Juni den Bundestag passiert. Die zu privatisierende DB ML AG erhält eigene vertragliche Rechte, mit denen sie die  

 zukünftigen Gestaltungsrechte des Bundes als Alleineigentümer der DB AG (eine Holding über die DB Netz AG und die DB ML AG) behindern kann. 

 Und dieser Vertrag ist nicht einmal vom Bund kündbar, sondern nur im Einvernehmen mit der DB ML AG aufhebbar. Fühlt sich der private Aktionär 

 durch die Aufhebung benachteiligt, könnte er dagegen klagen mit ungewissem Ausgang nach langem Rechtsstreit. 

129 Die Personalunion von Vorstandsmitgliedern der Deutschen Bahn Holding und der DB ML AG ist nicht einmal das entscheidende Fanal des

 integrierten Konzerns. Vielmehr ist es der Beteiligungsvertrag, von dem sich der Vorstand der Holding und die Gewerkschaft Transnet erhoffen, 

 dass der integrierte DB-Konzern weiterlebt. 
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